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Vereinigten Staaten, die den wah-
ren Sachverhalt aufzeigte, be-
kannt geworden war woher die
Mittel stammten, gab die be-
treffende Bank ihrem Kunden
48 Stunden Zeit, seine Gelder
anderswo unterzubringen.

Ein schweizerischer Deckmantel

Dieses Beispiel ist typisch fur die
Kompliziertheit des Problems. Von
einer gewissen Hohe an stellen
die schweizerischen Bankiers sy-
stematisch ihre eigenen Unter-
suchungen an, wenn sie Zweifel

haben. lhr Wirkungsbereich ist
jedoch beschrankt, um so mehr
als sie die Kunden, deren Ehrlich-
keit spater nachgewiesen werden
kann, nicht vor den Kopf stossen
dirfen.

Schliesslich muss noch erwahnt
werden, ohne in Xenophobie
machen zu wollen, denn es gibt
erstrangige auslandische Banken,
welche sich in der Schweiz nie-
dergelassen haben, dass mehr als
einmal Banken auslandischer Her-
kunft mit schweizerischem Deck-
mantel — man findet Strohmanner

in allen Nationen — in unser Land
gekommen sind, um sich dessen
besondere Lage zu Nutzen zu
machenohnedasVerantwortungs-
bewusstsein der Schweizer Ban-
ken zu besitzen. Mit den Ande-
rungen, welche letztes Jahr im
Bankgesetz angebracht wurden,
besitzt nun die Bankenkommis-
sion wirksame Mittel, um in Zu-
kunft die sich aufdrangenden
Massnahmen gegen allfallige
Missbrauche zu treffen.

Tribune de Genéve

Jean-Marie Laya

Weiterentwicklung des Solidaritatsfonds der
Auslandschweizer

Seit der Generalversammlung in
Brunnen im August 1971, an der
sich eine lebhafte Debatte uUber
eine Weiterentwicklung des So-
lidaritatsfonds entspann, hat sich
der mathematische Experte des
Fonds intensiv der Frage ange-
nommen, wie unser Selbsthilfe-
werk allenfalls noch weiter ver-
bessert werden kann. Dies sollte
in Form eines Ausgleichs zugun-
sten derjenigen Mitglieder ge-
schehen, die in ihrem Wohnsitz-
land keinen Existenzverlust im
Sinne unserer Statuten erleiden
und derzeit auch kaum zu befurch-
ten haben, die aber aus Solidaritat
zu denjenigen Landsleuten in ge-
fahrdeten Gebieten dennoch mit-
machen.

Bekanntlich kann der Genossen-
schafter eine jahrliche oder ein-
malige Spareinlage, die seinen
wirtschaftlichen Verhaltnissen
entspricht, wahlen. Im Falle eines
Existenzverlustes kann er die Aus-
richtung einer Pauschalentscha-
digung beanspruchen, die dem
100fachen Betrag der jahrlichen
Spareinlage entspricht. Diese Re-
gelung galt fir alle Genossen-
schafter.

Nun hat eine Arbeitsgruppe des
Solidaritatsfonds einen Plan aus-

8

gearbeitet, der wvon unserem
mathematischen Berater Uberpruft
wurde, und der vorsieht, dass die
Wah! der Risikostufe (also wel-
ches Vielfaches die Entschadigung
von der jahrlichen Spareinlage
betragen soll) den einzelnen Mit-
gliedern selbst Uberlassen wird.
Dies wirde bedeuten, dass der-
jenige, dessen Existenz einem
grossen Risiko ausgesetztist, nach
wie vor als Pauschalentschadi-
gung den 100fachen Betrag sei-
ner jahrlichen Spareinlage wah-
len kénnte. Diejenigen Mitglieder,
die sich weniger bedroht fuhlen,
hatten nach neuem Plan die
Moglichkeit, einerseits eine redu-
zierte Pauschalentschadigung des
25- oder 50fachen Betrages der
jahrlichen Spareinlage zu wahlen,
andererseits dafir in kiirzerer Zeit
als bisher die volle Riickerstattung
ihrer Spareinlagen und nach einer
bestimmten Anzahl von Jahren
sogar mehr zurtickzuerhalten, als
sie selbst einbezahlt haben, weil
ein kleinerer Teil ihrer Zahlungen
an den Entschadigungsfonds, ein
um so grosserer an das individuelle
Sparkonto ginge.

Der Vorstand des Fonds hat die-
sem Plan grundsétzlich zuge-
stimmt und seinen Ausschuss be-

auftragt, diesen weiterzuverfolgen
und die naheren Einzelheiten zu-
handen der Generalversammlung
im kommenden August noch wei-
ter abzuklaren. Far einen definiti-
ven Beschluss uber den Plan und
die erforderliche Statutenrevision
dirfte jedoch eine weitere Gene-
ralversammlung notig sein, da
nichts uberstiirzt werden, sondern
den Genossenschaftern genugend
Zeit zur Prufung und Diskussion
gelassen werden soll.
Selbstverstandlich wurden die bis-
herigen wohlerworbenen Rechte
der Mitglieder voll zu respektie-
ren sein; im Gegenteil, sie konn-
ten, was zu ihrem Vorteil gereicht,
nur von der neuen Losung profi-
tieren. Deshalb ist es klug, wenn
man jetzt schon beim Fonds mit-
macht, weil allfallige Verbesse-
rungen allen Mitgliedern zugute
kommen werden, ahnlich wie dies
bei den AHV-Revisionen fur die
Rentner der Fall ist.

Verlangen Sie die Beitritts-
formulare und weiteres Doku-
mentationsmaterial bei unseren
Botschaften und Konsulaten oder
direkt beim Solidaritatsfonds der
Auslandschweizer, Schosshalden-
strasse 14, CH-3006 Bern.



	Weiterentwicklung des Solidaritätsfonds der Auslandschweizer

